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Manöver der US-Streitkräfte im März
Die amerikanischen Streitkräfte haben mitgeteilt, dass in der 
Zeit vom 01.03.2021 bis 31.03.2021 im Landkreis Neustadt/
Aisch-Bad Windsheim ein Manöver durchgeführt wird. 

Im Bereich der VG Uehlfeld sind die Gemeinden Dachsbach 
und Gerhardshofen betroffen.

Es werden Hubschrauberlandeübungen einschließlich Nacht-
landungen durchgeführt.

Entschädigungsansprüche für Flur- und Forstschäden, für 
Schäden an privaten Straßen und Wegen sowie für sonstige 
Schäden sind umgehend, jedoch spätestens innerhalb eines 
Monats nach Beendigung der Übung schriftlich bei der Ge-
meinde oder innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, 
in dem der Geschädigte von dem Schaden und der beteiligten 
Truppe Kenntnis erlangt hat, schriftlich bei der Schadenregu-
lierungsstelle des Bundes anzumelden.

Schadenregulierungsstelle:
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Regionalbüro Süd Nürnberg
Rudolphstr. 28, 90489 Nürnberg
Telefon 0911 – 99 26 10

Für Beschwerden bezüglich Flugbetrieb/Lärm wenden Sie 
sich an die Deutsch-Amerikanische Verbindungsstelle in Kat-
terbach (Tel. 0152-09114369) oder an das Luftwaffenamt Köln 
unter der gebührenfreien Nummer 0800 – 862 07 30, Fax: 
02203 – 908 27 76 oder E-Mail: FLIZ@bundeswehr.org 

Beschwerden bezüglich der festgelegten Landepunkte und 
Manöverschäden sind an die Manöverbeauftragte der US 
Army unter der Tel.-Nr. 09802 – 832634 oder 01577 – 19 18 155 
zu richten.

Wichtige Telefonnummern
Polizei-Notruf – Tel. 110 

Rettungsdienst – Tel. 112 Rettungsdienst/Feuerwehr in Notfällen

Sperrnotruf für Karten – Tel. 116 116
Sperrung von Bankkarten, Kreditkarten, neuen Personalausweis, KV-Karten usw.

Giftnotruf für Bayern – Tel. 089/19240

Sozialpsychiatrischer Dienst – Tel. 09161/873571
Bei psychischer Erkrankung und in seelischen Krisen, Mo. – Fr. 8-17 Uhr

Krisendienst Mittelfranken – Tel. 0911/42 48 55 - 0
Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen –

TelefonSeelsorge – Tel. (08 00) 1110111 und -1110222
Träger: beide christl. Kirchen in Deutschland (Evang. Kirche; www.ekd.de; 
www.diakonie.de, Kath. Kirche, www.dbk.de). Die Anrufe sind kostenlos!

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst – Tel. 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst im Landkreis
27./28.02.2021, Markus Rieß, Ziegelhüttenweg 9, 91438 
Bad Windsheim, Tel. 09106/6287

Dienstbereit: 10.00 – 12.00 Uhr in der Praxis
  18.00 – 19.00 Uhr in der Praxis
Apotheken-Bereitschaftsdienst im Notdienstkreis 572133

26.02.  – 04.03.2021, Vitalo-Apotheke, Anton-Bruck-
ner-Str. 2, 91315 Höchstadt (Aisch), Tel. 09193/7575

Redaktion/Anzeigenverwaltung

Fr. Heinrich, Tel. 09163 999 014, mitteilungsblatt@vg-uehlfeld.de
Red.schluss: immer eine Woche vor Erscheinung, Mittwoch, 12.00 Uhr
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Amtliche Bekanntmachungen des Marktes Uehlfeld
Telefon 09163/9990-0, Telefax 09163/9990-33, E-Mail: uehlfeld@vg-uehlfeld.de, www.uehlfeld.de

 
 

 
                                 S T E L L E N A N G E B O T   

 
Der Markt Uehlfeld sucht für seinen kommunalen Kindergarten in Uehlfeld ab 01. September 2021 

   

eine Praktikantin/einen Praktikanten (m/w/d) 
für das Sozialpädagogische Seminar (SPS). 

 
Die Veit-vom-Berg Kindertagesstätte Uehlfeld bietet für die fachpraktische Ausbildung im Rahmen des Sozialpädagogischen 
Seminars (1. Jahr oder 2. Jahr) für das Kindergartenjahr 2021/2022 einen Praktikumsplatz an. 
  
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis spätestens 01.03.2021 an den Markt Uehlfeld, z.Hd. Herrn 
Bürgermeister Stöcker, Rosenhofstraße 6, 91486 Uehlfeld, erbeten. Gerne auch per E-Mail, ausschließlich im pdf Format an  
stoecker@vg-uehlfeld.de.  
  
Für weitere Informationen stehen Ihnen Herr Bürgermeister Stöcker unter Tel.: 09163/9990-0 und bei Fragen zur 
pädagogischen Ausrichtung der Einrichtung Frau Stapf unter Tel.: 09163/8430 zur Verfügung. Nähere Informationen zur Veit-
vom-Berg-Kindertagesstätte Uehlfeld finden Sie auch auf der Homepage www.veit-vom-berg-kindertagesstaette.uehlfeld.de  
 

 
Bekanntmachung über die öffentliche Aus-
legung des Entwurfs zur 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 „Am Schleifweg“
Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 04.12.2020 
die Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 
für das Gebiet „Am Schleifweg“ beschlossen. Der Geltungs-
bereich des Bebauungsplans ist aus nachfolgendem Lageplan 
ersichtlich, der Bestandteil der Bekanntmachung ist:

Der vom Marktgemeinderat in seiner Sitzung am 12.02.2021 
gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der 6. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. 1 „Am Schleifweg“ mit Begrün-
dung liegt vom 04.03.2021 bis einschließlich 12.04.2021 im 
Rathaus des Marktes Uehlfeld im Bauamt der Verwaltungsge-
meinschaft Uehlfeld, Rosenhofstr. 6, während der allgemei-
nen Dienststunden für jedermanns Einsicht aus. 
Außerdem stehen die Unterlagen in dieser Zeit auf der Home-

page des Marktes Uehlfeld unter: www.uehlfeld.de/unse-
re-gemeinde/bauen-und-wohnen/bauleitplanung zur Ein-
sichtnahme und zum Download bereit.

Das Verfahren wird nach §13 a BauGB als vereinfachtes Ver-
fahren durchgeführt, deshalb wird nach §13 Abs. 3 S. 1 von 
einer Umweltprüfung abgesehen.

Während der Auslegungsfrist kann jedermann Stellungnah-
men zu dem Entwurf, schriftlich oder während der genannten 
Dienststunden zur Niederschrift, beim Bauamt der VG Uehl-
feld abgeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag 
nach §47 der Verwaltungsordnung unzulässig ist, soweit mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO i.V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung.

Uehlfeld, den 17.02.2021

W. Stöcker, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung der Ersten Änderungssatzung 
zur Wasserabgabesatzung des Marktes Uehlfeld (WAS).

Der Marktgemeinderat Uehlfeld hat in der Sitzung vom 
12.02.2021 die Erste Änderungssatzung zur Wasserabgabesat-
zung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung des 
Marktes Uehlfeld (Wasserabgabesatzung - WAS) beschlossen. 
Diese wird nachstehend abgedruckt und hiermit amtlich be-
kannt gemacht. Die Satzung wurde aufgrund gesetzlicher Vor-
gaben an die aktuelle Mustersatzung angepasst. 
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Markt Uehlfeld

Erste Änderungssatzung
zur Wasserabgabesatzung für die öffent-
liche Wasserversorgungseinrichtung des 

Marktes Uehlfeld
(Wasserabgabesatzung — WAS —)

vom 12.02.2021

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 bis 
4 der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Markt Uehlfeld fol-
gende Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentliche 
Wasserversorgungseinrichtung:

§ 1
Die Wasserabgabesatzung des Marktes Uehlfeld (Wasserab-
gabesatzung — WAS) vom 06.12.2018 wird wie folgt geändert:

(1)  Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt:

§ 19a 
Besondere Regelungen bezüglich des Einsatzes und Be-
triebs elektronischer Wasserzähler 

(1) Die Gemeinde setzt nach Maßgabe des Art. 24 Abs. 4 Satz 
2 bis 7 GO elektronische Wasserzähler mit oder ohne 
Funkmodul ein und betreibt diese. 

(2) Nach Art. 24 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 und 2 GO gespeicherte 
oder ausgelesene personenbezogene Daten sind zu lö-
schen, soweit sie für die dort genannten Zwecke nicht 
mehr benötigt werden. Die im Wasserzähler vor Ort ge-
speicherten personenbezogenen Daten sind spätestens 
nach zwei Jahren zu löschen, die ausgelesenen personen-
bezogenen Daten spätestens nach fünf Jahren. 

(3) Elektronische Wasserzähler, die ohne Verwendung der 
Funkfunktion betrieben werden, werden von einem Be-
auftragten der Gemeinde möglichst in gleichen Zeitab-
ständen oder auf Verlangen der Gemeinde vom Grund-
stückseigentümer oder Gebührenschuldner selbst 
ausgelesen. Ihre Auslesung vor Ort erfolgt nur mit Zustim-
mung des Grundstückseigentümers. 

 Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die 
Wasserzähler leicht zugänglich sind.

§ 2
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Uehlfeld, den 12.02.2021

Markt Uehlfeld
Werner Stöcker, 1. Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung der Ersten Änderungssatzung 
zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabe-
satzung des Marktes Uehlfeld (BGS-WAS).

Der Marktgemeinderat Uehlfeld hat in der Sitzung vom 
12.02.2021 die Erste Änderungssatzung zur Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Wasserabgabesatzung für die öffentliche 
Wasserversorgungseinrichtung des Marktes Uehlfeld (BGS-

WAS) beschlossen. 

Dabei wurde unter anderem der Gebührensatz je Kubikmeter 
Wasser von 1,75 € (netto) auf 2,61 € (netto) erhöht. 

Der Wasserpreis des Marktes war seit dem 01.01.2007 stabil 
und wurde zuletzt im Jahr 2018 für den Zeitraum 2019 – 2022 
kalkuliert. Aufgrund verschiedener Kostenfaktoren (Anstieg 
der Wasserbezugskosten etc.) war ein Abbruch des Kalkula-
tionszeitraumes und eine Anpassung der Benutzungsgebühr 
zum 01.01.2021 leider unvermeidbar. 

Die Erste Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) wird nachstehend 
abgedruckt und hiermit amtlich bekannt gemacht. 

Markt Uehlfeld

Erste Änderungssatzung zur Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Wasserabgabesat-

zung für die öffentliche Wasserversor-
gungseinrichtung des Marktes Uehlfeld

(BGS-WAS)
vom 12.02.2021

Auf Grund von Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) erlässt der Markt Uehlfeld folgende Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Wasserabgabesatzung:

§ 1
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesat-
zung des Marktes Uehlfeld (BGS-WAS) vom 06.12.2018 wird 
wie folgt geändert:

(1) Der § 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende neue Fassung:
 Die Gebühr beträgt 2,61 € pro Kubikmeter entnommenen 

Wassers.

(2) Der § 10 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung:
 Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher 

Wasserzähler verwendet, beträgt die Gebühr 3,96 € pro 
Kubikmeter entnommenen Wassers.

(3) Im § 10 Abs. 3 wird nach Satz 1 eingefügt:
 Ist kein Bauwasserzähler vorhanden, so wird eine Bau-

wasserpauschale erhoben. 

 Diese beträgt für
a) Baukörper bis zu 1.000 cbm umbauten Raumes  130,25 €
b) Baukörper bis zu 2.000 cbm umbauten Raumes 195,50 €
c) Baukörper bis zu 3.000 cbm umbauten Raumes 260,75 €
d) Baukörper ab 3.001 cbm umbauten Raumes 326,00 €

§ 2
(1) Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Be-

kanntmachung in Kraft.

(2) Abweichend vom Absatz 1 treten § 1 Abs. 1 und 2 dieser 
Änderungssatzung rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

Uehlfeld, den 12.02.2021

Markt Uehlfeld
Werner Stöcker, 1. Bürgermeister
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Kirchliche Nachrichten

Bereitschaftsdienst
für die Evang.-Luth. Kirchengemeinden Dachsbach/Oberhöchstädt, Gerhardshofen und Uehlfeld

Sonntag, 24.01.2021 (3. So. n. Epiphanias) Pfr. Marcel Weber, Baudenbach – Tel. 09164/245

Informationen 
für die evangelischen Kirchengemeinden Dachsbach, 
Gerhardshofen, Oberhöchstädt und Uehlfeld
Gottesdienstbesuch
Es ist uns zwar wieder gestattet, Gottesdienste zu feiern, aber 
aufgrund des Infektionsgeschehens und der Verlängerung 
des Lockdowns entscheidet jede Kirchengemeinde selbst, ob 
derzeit Gottesdienste abgehalten werden. Bitte informieren 
Sie sich auf der Homepage Ihrer Kirchengemeinde.

Durch die uns vorgegebenen Hygieneschutzauflagen ist 
folgendes zu beachten:
Durch den einzuhaltenden Mindestabstand sind die Plätze in 
unseren Kirchen stark reduziert. Eine freie Platzwahl ist daher 
leider nicht möglich. Sie bekommen Ihre Plätze zugewiesen. 
Planen Sie daher für den Einlass genügend Zeit ein.
Desinfizieren Sie vor dem Eintritt bitte Ihre Hände. (Desinfek-
tionsmittel steht bereit).
Bitte kommen Sie nur mit FFP2-Maske. Ohne diese ist kein Zu-
tritt möglich. Sie können nicht am Gottesdienst teilnehmen, 
wenn Sie unter für Covid 19 typischen Symptomen leiden oder 
Umgang mit Personen haben, die positiv auf Covid 19 getestet 
wurden. Gemeindegesang ist derzeit untersagt.
Weitere Informationen finden Sie in der Spalte der jeweiligen 
Kirchengemeinde.

Bestattungen
Bitte informieren Sie sich im Fall einer Bestattung bei den je-
weiligen Friedhofsträgern über die örtlichen Regelungen. Ge-
nerell besteht FFP2-Maskenpflicht. In Gebäuden und im Frei-
en ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten.

Evang.- Luth. Kirchengemeinden
Dachsbach und Oberhöchstädt
Gottesdienste:
Die Gottesdienste werden aufgrund der Corona-Situation 
ausgesetzt! 
Informieren Sie sich bitte über die Schaukästen und die Home-
page zum aktuellen Stand. Unter www.dachsbach-evange-
lisch.de finden Sie Andachten zum Anhören und Ansehen. Die 
Kirchen sind sonntags geöffnet. Sie finden hier auch Andach-
ten zum Mitnehmen.

Reminiscere, 28.02.21
Die Gottesdienste entfallen.

Oculi, 07.03.21 (unter Vorbehalt!)
 9.00 Uhr  Gottesdienst in der St. Nikolaus und Peter-Kirche 

Oberhöchstädt
 10.00 Uhr  Gottesdienst in der St. Marienkirche Dachsbach

Gruppen, Chöre und Kreise
Während des Corona-Lockdowns können die Angebote nicht 
stattfinden. Bitte informieren Sie sich zum aktuellen Stand 
über unsere Homepage und den Schaukasten.

Offene Kirche
Die Kirchen St. Marien in Dachsbach und St. Nikolaus und Pe-
ter in Oberhöchstädt stehen sonntags von 10.00 bis 16 Uhr für 
Sie zum persönlichen Gebet geöffnet.

Abendgebet: Licht der Hoffnung
Wir laden Sie herzlich dazu ein, in dieser von der Krise gepräg-
ten Zeit, jeden Tag um 19 Uhr beim Abendläuten der Glocken 
ein Licht der Hoffnung ans Fenster zu stellen und dabei für all 
die Menschen, die krank sind, zu beten. Beim gemeinsamen 
Vaterunser wissen wir uns mit allen Christen verbunden und 
von Gott gehalten.

Hilfe bei Besorgungsgängen
Wenn Sie in der nächsten Zeit Hilfe bei Besorgungsgängen be-
nötigen, wenden Sie sich bitte ans Pfarrbüro: Tel. 09163/350, 
E-Mail: pfarramt.dachsbach@elkb.de.

Homepage
Alle wichtigen Informationen finden Sie unter www.dachs-
bach-evangelisch.de

Seelsorge
Pfarrerin Ruth Neufeld steht für seelsorgerliche Gespräche 
zur Verfügung: Tel. 09163/9964490

Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist jetzt 14-tägig jeweils am Mittwoch und Freitag 
von 9.00 – 12.30 Uhr besetzt (in der Kalenderwoche 6,8,10,etc.). 
Bitte melden Sie sich wegen des Lockdowns telefonisch unter 
Tel. 09163/350 an. E-Mail: pfarramt.dachsbach@elkb.de

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gerhardshofen
www.gerhardshofen-evangelisch.de, Tel. 09163-359, Fax 7615, 
E-Mail-Adresse: pfarramt.gerhardshofen@elkb.de
Bürozeiten: Dienstag und Freitag von 9.00-12.00 Uhr

Ab dem kommenden Sonntag starten wir wieder mit unseren 
Gottesdiensten und laden  herzlich dazu ein:

Sonntag, 28.02.2021 (Reminiscere)
 9.30 Uhr  Gottesdienst in Gerhardshofen (Pfr. Kestler)
 10.30 Uhr  Gottesdienst in Gerhardshofen (Pfr. Kestler)

Weltgebetstag online
Unseren diesjährigen ökumenischen Gottesdienst zum Welt-
gebetstag können Sie online zuhause mitfeiern. Unser ökume-
nisches Weltgebetstags-Team hat einen Online-Gottesdienst 
aus der Peter-und-Paul-Kirche gestaltet. Ab Freitag, dem 5. 
März, können Sie diesen auf den Homepages der Kirchenge-
meinden unserer Region abrufen, u.a. unter www.gerhards-
hofen-evangelisch.de. 

Offene Kirche
Die St.-Peter-und-Paul-Kirche in Gerhardshofen steht Ihnen 
außerdem täglich von 9:30 bis 16:00 Uhr offen für eine stille 
Einkehr und für das persönliche Gebet.

Pfarrer Johannes Kestler steht Ihnen für ein seelsorgerliches 
Gespräch sehr gerne zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter 
09163-359 oder 0174-1620817

Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Schornweisach-Vestenbergsgreuth
Schornweisach 183, 91486 Uehlfeld, Tel. 09163-9974974
Fax 8284, pfarramt.schornweisach@elkb.de

Freitag, 26.02.2021
 15.00 Uhr  Konfirmandenunterricht entfällt
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Sonntag, 28.02.2021 Reminizere
 9.00 Uhr  Vestenbergsgreuth mit KIGO
 10.15 Uhr  Schornweisach 

Freitag, 05.03.2021 
 15.00 Uhr  Konfirmandenunterricht nur Vestenbersgreuther 

Konfis

INFO zum Weltgebetstag 2021
Herzliche Einladung, zum Weltgebetstags-Gottesdienst am 
Freitag, den 5. März 2021 um 19.00 Uhr in der Marienkirche 
in Kleinweisach.
Weltweit bringen Menschen an diesem Tag im gemeinsamen 
Gebet ihre Sorgen, Wünsche und Hoffnungen vor Gott und 
feiern den Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen aus 
Vanuatu.
Auch wir feiern mit und laden dazu ein.
Das Vorbereitungsteam aus den Kirchengemeinden Vesten-
bergsgreuth; Kleinweisach-Altershausen-Pretzdorf

Sonntag,07.03.2021 Okuli Kanzeltausch
 9.00 Uhr  Vestenbergsgreuth mit KIGO
 10.15 Uhr  Schornweisach 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Uehlfeld
www.uehlfeld-evangelisch.de, Tel. 09163 231, 
pfarramt.uehlfeld@elkb.de
Bürozeiten: Mittwoch und Freitag von 13.30 Uhr – 16.30 Uhr

Gottesdienste in der St.-Jakobuskirche in Uehlfeld:
Soweit es das Infektionsgeschehen zulässt, feiern wir unsere 
nächsten Gottesdienste am 

Sonntag, 28. Februar – Reminiscere
 9.30 Uhr  (Pfrin. Weimann)

und  Sonntag, 7. März 2021 – Okuli
 9.30 Uhr (Prädikantin Daniela Seren)

unter den geltenden Regelungen zum Infektionsschutz.

Bitte informieren Sie sich über unsere Homepage www.uehl-
feld-evangelisch.de, über den Aushang im Schaukasten oder 
über die App Evangelische Termine über evtl. kurzfristige Än-
derungen, die nach dem Redaktionsschluss des Mitteilungs-
blattes beschlossen wurden.

Weltgebetstag am 5. März – 19.00 Uhr
Liebe Besucherinnen des Weltgebetstages, 
auch in diesem Jahr findet wieder der Weltgebetstag statt. Er 
wird am Freitag, 5. März gefeiert und online und im Fern-
sehen ausgestrahlt. Die Gottesdienstordnung kommt aus Va-
nuatu, einem kleinen Land in der Südsee. Es gibt wieder viel 
Interessantes über dieses Land zu erfahren!
Da es aufgrund der Corona-Situation sicherlich nicht möglich 
ist, einen Gottesdienst so zu feiern, wie wir es in den letzten 
Jahren in unseren Kirchengemeinden gemacht haben, besteht 
doch die Möglichkeit, dies online über die Internetseite www.
weltgebetstag.de oder auf Bibel TV im Fernsehen anzuschauen.

Kirche:
Zur persönlichen Andacht oder zum Gebet ist unsere Kirche 
von 9 – 17 Uhr geöffnet.

Bestattungen:
Die aktuell allgemein gültigen Hygieneschutzregelungen für 
Uehlfeld können Sie unter www.uehlfeld-evangelisch.de (Rub-
rik) Bestattungen oder in den Schaukästen nachlesen.
Damit die Hygieneschutzmaßnahmen eingehalten werden 
und Bestattungen stattfinden können, ist der Friedhof eine 
Stunde vor der Bestattung, während der Bestattung und eine 
halbe Stunde danach für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Katholische Kirchennachrichten 
Filialgemeinde Sankt Bonifatius Uehlfeld, 
Dachsbach, Gerhardshofen
www.sankt-bonifatius-uehlfeld.de
Öffnungszeiten Pfarramt Neustadt/Aisch (Ansbacher St. 5), Tel. 
09161-2511, Fax. 09161-1726, E-Mail pfarrei.neustadt-aisch@
erzbistum-bamberg.de, www.pfarrei-neustadt-aisch.de
Mo., Mi., Fr.: 09.30 – 12.00 Uhr; Di., Do.: 14.00 – 17.00 Uhr 

Mittwoch, den 24.02.
 8.20 Uhr  Rosenkranz, St. Johannes Nea
 9.00 Uhr  Heilige Messe, St. Johannes Nea

Freitag, den 26.02.
 15.00 Uhr  Barmherzigkeitsrosenkranz, St. Johannes Nea
 18.00 Uhr  Kreuzwegandacht, St. Johannes Nea

Samstag, den 27.02.
 16.00 Uhr  4. Katechese, St. Bonifatius, Ueh
 18.00 Uhr  Pfarrgottesdienst , St. Bonifatius, Ueh

Sonntag, den 28.02. 2. Fastensonntag 
 9.00 Uhr  Auftaktgottesdienst der Caritas mit Weihbischof 

Gössl mit Live Übertragung (tel. Anmeldung) 
Markt Erlbach

Dienstag, den 02.03.
 18.00 Uhr  „Du stellst meine Füße auf weitem Raum“, Medit-

ative Betrachtung zum Misereor Hungertuch der 
Künstlerin Lilian Sànchez-Teil 1, St. Johannes Nea

Intentionen können bei Fam. Weiß Tel. 09163/1633 oder in der 
Sakristei bestellt werden

Für jeden Gottesdienst (Neustadt, Emskirchen, Markt Erlbach) 
ist eine telefonische Anmeldung unter 09161-2511 im Pfarr-
amt Neustadt notwendig. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Bitte beachten Sie die gültigen Hygienemaßnahmen.

Christusgemeinde Diespeck-Gerhardshofen
Ev. Gemeinde im Hensoltshöher Gemeinschaftsverband e.V.
www.christusgemeinde.com – Pastor Christian Kemper, 
Tel. 09161/61428

Sonntag, 28.02.2021
 9.30 Uhr Gottesdienst und
 11.30 Uhr Gottesdienst – „Kommen alle in den Himmel?“

Die Anmeldung zum Gottesdienst erfolgt über unsere Home-
page. Dort finden Sie auch alle aktuellen Informationen zu un-
seren Veranstaltungen. Bitte bringen Sie Mund-Nasenschutz 
bei Veranstaltungen mit.

Alle Predigten sind verfügbar auf unserem YouTube Kanal!

Achtung, neue E-Mail-Adresse!!
Beiträge und Anzeigen an mitteilungsblatt@vg-uehlfeld.de

Redaktionsschluss: Mittwoch, 12.00 Uhr
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Sonstige Veranstaltungen in der Umgebung

Die Höchstadt Alligators im Wohnzimmer!
Auf der Suche nach Abwechslung? Holt euch den HEC ins 
Wohnzimmer!
LIVE auf www.sprade.tv
Die Höchstadt Alligators sind auf Playoff-Kurs in der Eishockey 
Oberliga und somit auf dem Weg zum größten Erfolg in der 
bald 30jährigen Vereinsgeschichte des Vereins. Seid dabei!

Sonntag, 28. Februar, 17 Uhr
Höchstadt Alligators gegen  ECDC Memmingen Indians

Sonntag, 7. März, 17 Uhr
Höchstadt Alligators gegen HC Landsberg Riverkings

Sonntag, 14. März, 17 Uhr
Höchstadt Alligators gegen EHF Passau Black Hawks

Die Mannschaft und die Vorstandschaft des HEC bedanken 
sich für die Unterstützung!  

Mehr Informationen unter:
www.hoechstadt-alligators.de 
www.facebook.com/hoechstadtAlligators

Vereine und Verbände

SpVgg Uehlfeld
Liebe Mitglieder, Aktive, Trainer und Partner,

aktuelles Corona-Update:
die Bunderegierung hat den aktuell gültigen Lockdown bis 
mindestens 07.03.2021 verlängert. Leider konnten uns die 
Politiker keine zeitnahe Perspektive für die Wiederaufnahme 
des Amateursports geben. Für die Wiederaufnahme muss lt. 
der Bundeskanzlerin ein stabiler 7 Tage I-Wert weit unter 35 
erreicht werden. Somit bleiben auch unsere Sportanlagen bis 
auf weiteres komplett gesperrt. Bei Nichteinhaltung drohen 
dem Verein und einzelnen Personen erhebliche Geldstrafen! 
Wir bitten dort um euer Verständnis! 

Der Bayerische Fußballverband hält aktuell an seinem Plan, 
die Spielsaison im Herrenbereich fortführen zu wollen, weiter-
hin fest. Wie, wann und ob überhaupt wir die Saison zu Ende 
spielen können, steht in der Zukunft und können wir aktuell 
nicht beantworten. Falls es zu einem Abbruch der laufenden 

Saison kommen sollte, tritt der §93 der Spielordnung BFV in 
Kraft. Dieser regelt den Abbruch bei „höherer Gewalt“. Sollte 
die Saison nicht zu Ende gespielt werden können, wird die Sai-
son entsprechend der Quotienten-Regel gewertet, sofern bei 
75% der Mannschaften mindestens 50% der Verbandsspiele 
ausgetragen bzw. durch Sportgerichte gewertet wurden. Dies 
ist bei der 1. und 2. Herrenmannschaft der Fall und somit gel-
ten die bekannten Aufstiegs- und Abstiegsregelungen. Wie ge-
sagt, dass sind die aktuell geltenden Regelungen, Vorgehens-
weisen des Bayerischen Fußballverbandes. 

Wir bitten weiterhin um eure Geduld und eure Mithilfe in der 
für uns allen schweren und schwierigen Zeit. Sobald es Än-
derungen gibt, werden wir euch informieren. Bleibt bitte alle 
gesund und munter. 

Mit freundlichen Grüßen

Die Vorstandschaft


